
sÉêâΩåÇìåÖëÄä~íí=råáîÉêëáí®í=_áÉäÉÑÉäÇ=Ó=^ãíäáÅÜÉ=_Éâ~ååíã~ÅÜìåÖÉå=ÓNULMT

JNJ

Verwaltungs- und Benutzungsordnung für die WiVerwaltungs- und Benutzungsordnung für die WiVerwaltungs- und Benutzungsordnung für die WiVerwaltungs- und Benutzungsordnung für die Wissss----
senschaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg dersenschaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg dersenschaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg dersenschaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg der
Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld vomFakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld vomFakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld vomFakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld vom
1. August 20071. August 20071. August 20071. August 2007

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 26 Abs. 3 und 29 Abs. 1
des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) hat die Fa-
kultät für Pädagogik der Universität Bielefeld fol-
gende Ordnung erlassen:

PräambelPräambelPräambelPräambel

Die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-
Kolleg ist eine wissenschaftliche Einrichtung der
Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld
gemäß § 29 Hochschulgesetz (HG). Der Wissen-
schaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg ist ein
Wissenschaftlicher Beirat als Beratungsgremium
zugeordnet. Sie arbeitet eng mit dem Oberstufen-
Kolleg1 zusammen.

Die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-
Kolleg und das Oberstufen-Kolleg haben den Auf-
trag, Grundfragen des Bildungswesens systematisch
zu untersuchen, Reformmodelle im wechselseitigen
Bezug von Theorie und Praxis zu erproben und ihre
Übertragbarkeit auf die bestehenden Bildungsein-
richtungen zu prüfen. Im Zentrum stehen hierbei die
Entwicklung, unterrichtspraktische Erprobung und
Evaluation von Bildungsstrukturen und curricularen
Konzepten, die auf der Basis individueller Schwer-
punktsetzung und vertiefter allgemeiner Bildung zur
allgemeinen Studierfähigkeit führen und auf die
Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten.

Die Mitglieder beider Einrichtungen nehmen alle
Aufgaben, die die Wechselwirkung von Unterricht,
Forschung und Entwicklung betreffen, in einer sich
gegenseitig bedingenden Verantwortung wahr. Für
die gemeinsam zu erfüllenden Aufgaben wird eine
Gemeinsame Leitung eingerichtet.

§ 1§ 1§ 1§ 1
RechtsstellungRechtsstellungRechtsstellungRechtsstellung

(1) Die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-
Kolleg ist eine wissenschaftliche Einrichtung der
Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld gem.
§ 29 HG.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirkt die Wissen-
schaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg mit dem
Oberstufen-Kolleg zusammen. Beide Einrichtungen

============================== =================
1 Das Oberstufen-Kolleg des Landes Nordrhein-
Westfalen an der Universität Bielefeld ist eine Ein-
richtung des Landes NRW gemäß § 14 LOG (SGV.
NRW. 2005) im Geschäftsbereich des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung. Es ist als staatliche
Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen an
der Universität Bielefeld gemäß § 25 SchulG (BASS 1
- 1) eingerichtet und unterliegt den schulrechtlichen
Regelungen des Landes, soweit die Grundordnung
nicht eine auf seinen Auftrag bezogene besondere
Ausgestaltung enthält.

sind institutionell getrennt, in der Aufgabenerfül-
lung jedoch aufeinander bezogen. Die Koordination
der Zusammenarbeit erfolgt über die Gemeinsame
Leitung.

§ 2§ 2§ 2§ 2
AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben

(1) Die Aufgaben der Wissenschaftlichen Einrich-
tung Oberstufen-Kolleg beziehen sich auf Projekte
der Schul- und Unterrichtsforschung und auf schuli-
sche Entwicklungsbereiche, die in einem For-
schungs- und Entwicklungsplan dargelegt werden.
Zu den Forschungs- und Entwicklungsaufgaben
gehören insbesondere:
- die Kooperation mit dem Oberstufen-Kolleg in

allen Fragen, die die Schulentwicklung, das
Schulleben und den Unterricht betreffen,

- die Forschung und Entwicklung auf den Gebie-
ten der Schulpädagogik, der Allgemeinen Di-
daktik und der Fachdidaktiken,

- die Mitwirkung an der Lehrerbildung und
- die Kooperation mit den am Forschungsgegens-

tand interessierten schulischen, außerschulischen
und wissenschaftlichen Institutionen.

(2) Die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-
Kolleg erforscht, entwickelt und evaluiert gemein-
sam mit dem Oberstufen-Kolleg und insbesondere
in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Pädagogik
und weiteren Fakultäten und Einrichtungen der
Universität Bielefeld neue Lernziele, Unterrichtsin-
halte, Lehrverfahren, Lernvorgänge, Verfahren der
Leistungsentwicklung und -beurteilung sowie un-
terrichtsorganisatorische Strukturkonzepte im Be-
reich der Sekundarstufe II.

§ 3
Mitglieder

(1) Die Mitgliedschaft von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern ist an die Erfüllung von For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben gebunden, die
im Zusammenhang mit der Versuchsschule stehen.

(2) Mitglieder der Wissenschaftlichen Einrichtung
Oberstufen-Kolleg sind:
- die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-

schaftliche Leiter als die geschäftsführende Lei-
terin oder der geschäftsführende Leiter; sie oder
er nimmt zugleich eine Professur in der Fakultät
für Pädagogik wahr,

- die an der Wissenschaftlichen Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg tätigen Mitglieder der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

- die an der Wissenschaftlichen Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg tätigen Mitglieder der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Fakultät für Pädagogik und anderer Fakultä-
ten oder zentraler Wissenschaftlicher Einrichtun-
gen der Universität Bielefeld,

- die an der Wissenschaftlichen Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg tätigen Mitglieder der Gruppe der
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
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- die an der Wissenschaftlichen Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg tätigen Mitglieder der Gruppe der
Studierenden.

(3) Die an der Wissenschaftlichen Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg in Forschungsprojekten tätigen Lehre-
rinnen und Lehrer wirken mit beratender Stimme in
der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-
Kolleg mit.

§ 4§ 4§ 4§ 4
Wissenschaftliche Leiterin oderWissenschaftliche Leiterin oderWissenschaftliche Leiterin oderWissenschaftliche Leiterin oder
Wissenschaftlicher LeiterWissenschaftlicher LeiterWissenschaftlicher LeiterWissenschaftlicher Leiter

(1) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter ist für die Erfüllung des wissen-
schaftlichen Auftrags der Wissenschaftlichen Ein-
richtung Oberstufen-Kolleg verantwortlich. Sie oder
er vertritt die Wissenschaftliche Einrichtung Ober-
stufen-Kolleg gegenüber der Fakultät für Pädagogik
und den Organen der Universität Bielefeld und führt
deren Geschäfte.

(2) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wissen-
schaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg und
entscheidet über deren Einsatz, soweit diese nicht
einer Professorin oder einem Professor zugeordnet
sind.

(3) Sie oder er sorgt dafür, dass ein Antragsverfahren
für Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Gang
gesetzt wird und die Anträge im Rahmen der Leh-
rerkonferenz des Oberstufen-Kollegs vorgestellt und
beraten werden.

(4) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter legt – in der Regel alle zwei Jahre –
auf der Grundlage einer längerfristigen Arbeitspla-
nung einen Forschungsbericht und einen For-
schungs- und Entwicklungsplan für die Wissen-
schaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg dem Wis-
senschaftlichen Beirat zur Stellungnahme und an-
schließend der Gemeinsamen Leitung zur Be-
schlussfassung vor.

(5) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter ist den Mitgliedern des Vorstands,
der Fakultätskonferenz, der Gemeinsamen Leitung
und dem Wissenschaftlichen Beirat gegenüber
auskunfts- und rechenschaftspflichtig. Sie oder er
erteilt der Mitgliederversammlung auf Anfrage Aus-
künfte.

(6) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter berichtet der Fakultät für Pädago-
gik mindestens einmal in zwei Jahren über die Ar-
beit der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-
Kolleg.

(7) Auf Verlangen der Wissenschaftlichen Leiterin
oder des Wissenschaftlichen Leiters berichten die
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und die an Forschungsprojekten beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrer    ihr oder ihm über die Wahrneh-
mung ihrer wissenschaftlichen Aufgaben.

(8) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter wird durch eine Stellvertreterin
oder einen Stellvertreter aus der Wissenschaftlichen
Einrichtung Oberstufen-Kolleg vertreten.

§ 5§ 5§ 5§ 5
Berufung der Wissenschaftlichen Leiterin oder desBerufung der Wissenschaftlichen Leiterin oder desBerufung der Wissenschaftlichen Leiterin oder desBerufung der Wissenschaftlichen Leiterin oder des

WisseWisseWisseWissennnnschaftlichen Leitersschaftlichen Leitersschaftlichen Leitersschaftlichen Leiters

(1) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter wird im Rahmen eines Berufungs-
verfahrens gemäß § 38 HG auf Vorschlag der Fakul-
tät für Pädagogik von der Universitätsleitung beru-
fen. Sie oder er muss die Einstellungsvoraussetzung
für Professorinnen und Professoren gemäß § 36 HG
erfüllen.

(2) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter wird
von der Wissenschaftlichen Leiterin oder dem Wis-
senschaftlichen Leiter der Mitgliederversammlung
der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-
Kolleg vorgeschlagen und nach Stellungnahme der
Mitgliederversammlung von ihr oder ihm auf zwei
Jahre bestellt.

§ 6§ 6§ 6§ 6
VorstandVorstandVorstandVorstand

(1) Der Vorstand besteht aus
- der Wissenschaftlichen Leiterin oder dem Wis-

senschaftlichen Leiter als Vorsitzende oder Vor-
sitzender,

- der Stellvertretenden Wissenschaftlichen Leiterin
oder dem Stellvertretenden Wissenschaftlichen
Leiter,

- den an der Wissenschaftlichen Einrichtung täti-
gen Mitgliedern der Gruppe der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer und gegebenen-
falls weiteren von der Fakultätskonferenz ent-
sandten Mitgliedern der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, um die Min-
destzahl von drei Mitgliedern dieser Gruppe zu
erreichen,

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

- einer Vertreterin oder einem Vertreter der
Gruppe der Studierenden.

Die Gruppen wählen ihre Vertreterinnen und Ver-
treter für den Vorstand getrennt und jeweils für
zwei Jahre.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter des Oberstu-
fen-Kollegs kann an den Sitzungen des Vorstands
mit beratender Stimme teilnehmen.

(2) Der Vorstand hat folgende Aufgaben:
- Er unterstützt die Wissenschaftliche Leiterin

oder den Wissenschaftlichen Leiter in der Erfül-
lung der Aufgaben der Wissenschaftlichen Ein-
richtung Oberstufen-Kolleg nach § 2.

- Er nimmt Berichte über Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben entgegen.

- Er berät den Forschungs- und Entwicklungsplan
und verabschiedet den Forschungsbericht.
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(3) Der Vorstand tagt mindestens einmal im Jahr. Er
gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Zuständigkeit
der Fakultät bleibt unberührt.

§ 7§ 7§ 7§ 7
MitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen
Mitgliedern der Wissenschaftlichen Einrichtung
Oberstufen-Kolleg. Sie kann alle grundsätzlichen,
die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-Kolleg
betreffenden Fragen erörtern und Empfehlungen an
den Vorstand sowie an den Wissenschaftlichen
Beirat aussprechen.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Wis-
senschaftlichen Leiterin oder von dem Wissen-
schaftlichen Leiter mindestens einmal jährlich, au-
ßerdem auf Beschluss des Vorstandes oder auf An-
trag von mindestens einem Viertel der Mitglieder
der Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-
Kolleg einberufen.

§ 8§ 8§ 8§ 8
Gemeinsame LeitungGemeinsame LeitungGemeinsame LeitungGemeinsame Leitung

(1) Die Wissenschaftliche Einrichtung Oberstufen-
Kolleg und das Oberstufen-Kolleg bilden eine Ge-
meinsame Leitung. Sie fördert und steuert die zur
Erfüllung des gemeinsamen Auftrags notwendige
Zusammenarbeit des Oberstufen-Kollegs und der
Wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg.

(2) Die Gemeinsame Leitung berät und entscheidet
insbesondere über:
- die langfristigen Arbeits- und Entwicklungs-

schwerpunkte der Wissenschaftlichen Einrich-
tung Oberstufen-Kolleg und des Oberstufen-
Kollegs,

- den alle zwei Jahre von der wissenschaftlichen
Leiterin oder dem wissenschaftlichen Leiter vor-
zulegenden Forschungs- und Entwicklungsplan,

- die Grundsätze der Sachmittel- und Stellenpla-
nung des Oberstufen-Kollegs und der Wissen-
schaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg,

---- die Verteilung der im Rahmen des Haushalts
bereitgestellten Stellenanteile für den Versuchs-
zuschlag für Projekte im Rahmen des For-
schungs- und Entwicklungsplans.

(3) Mitglieder der Gemeinsamen Leitung sind:
- die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-

schaftliche Leiter der Wissenschaftlichen Ein-
richtung Oberstufen-Kolleg,

- die Leiterin oder der Leiter des Oberstufen-
Kollegs,

- drei Mitglieder der Wissenschaftlichen Einrich-
tung Oberstufen-Kolleg, die von der Mitglieder-
versammlung aus ihrer Mitte für zwei Jahre ge-
wählt werden,

- drei Mitglieder des Oberstufen-Kollegs, die von
der Lehrerkonferenz für zwei Jahre gewählt wer-
den.

Den Vorsitz hat die Wissenschaftliche Leiterin oder
der Wissenschaftliche Leiter. Die Vertretung obliegt
der Leiterin oder dem Leiter des Oberstufen-
Kollegs. Die Wissenschaftliche Leiterin oder der

Wissenschaftliche Leiter hat ein Vetorecht in Fragen
der Forschung, die Schulleiterin oder der Schulleiter
hat ein Vetorecht in Fragen der Schulentwicklung.
Kommt eine Einigung in gemeinsam zu entschei-
denden Fragen nicht zustande, entscheidet die
zuständige Schulaufsicht bei der Bezirksregierung im
Einvernehmen mit dem Vorstand der Wissenschaft-
lichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg.

(4) Die Gemeinsame Leitung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Sie wird von der Fakultät für Päda-
gogik der Universität Bielefeld im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Schule und Weiterbildung
beschlossen.

§ 9§ 9§ 9§ 9
Wissenschaftlicher BeiratWissenschaftlicher BeiratWissenschaftlicher BeiratWissenschaftlicher Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat begleitet und för-
dert die Arbeit der Wissenschaftlichen Einrichtung
Oberstufen-Kolleg in Forschung, Entwicklung und
Verbreitung der Ergebnisse. Der Beirat nimmt Stel-
lung zu den von der Gemeinsamen Leitung vorge-
schlagenen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
sowie zu den Arbeitsergebnissen und Erfahrungen
des Oberstufen-Kollegs und der Wissenschaftlichen
Einrichtung Oberstufen-Kolleg, insbesondere unter
dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für Entwicklun-
gen im Bereich der Schulen, der Erziehungswissen-
schaft, der Fachdidaktiken und der Lehreraus- und -
fortbildung.

(2) Der Beirat prüft Forschungsergebnisse und For-
schungsorganisation unter Kriterien der Qualitätssi-
cherung. Er hat zugleich ein Initiativrecht im Rah-
men von Forschung und Entwicklung. Er kann Anre-
gungen zur wissenschaftlichen Arbeit der Wissen-
schaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg, insbe-
sondere zu Forschungsschwerpunkten und -
projekten und zu geplanten Strukturveränderungen
des Oberstufen-Kollegs geben. Die Anregungen
müssen von der Gemeinsamen Leitung behandelt
werden.

(3) Dem Beirat gehören an:
- die Prorektorin oder der Prorektor für Studium

und Lehre der Universität,
- drei bis fünf Wissenschaftlerinnen oder Wissen-

schaftler,
- zwei herausragende Persönlichkeiten aus der

Forschungsförderung, der Wirtschaft oder der
Wissenschaftsverwaltung,

- die oder der Vorsitzende des Landtagsausschus-
ses für Schule und Weiterbildung, bei Verhin-
derung eine Stellvertreterin oder ein Stellvertre-
ter,

- die oder der Vorsitzende des Landtagsausschus-
ses für Innovation, Wissenschaft, Forschung und
Technologie, bei Verhinderung eine Stellvertre-
terin oder ein Stellvertreter,

- eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministe-
riums für Schule und Weiterbildung,

- eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bezirksre-
gierung Detmold als dem Schulträger,

- eine Vertreterin oder ein Vertreter aus einer
Institution der zweiten Phase der Lehrerbildung
oder der Fortbildung.
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(4) Die Mitglieder des Beirats werden von der Fa-
kultätskonferenz für die Dauer von vier Jahren ge-
wählt und vom Rektor bestellt. Die Wissenschaftli-
che Leiterin oder der Wissenschaftliche Leiter kann
Personen zur Wahl vorschlagen.

(5) Es steht dem Wissenschaftlichen Beirat frei,
weitere Personen beratend zu seinen Sitzungen
hinzuzuziehen.

(6) Die Wissenschaftliche Leiterin oder der Wissen-
schaftliche Leiter der Wissenschaftlichen Einrichtung
Oberstufen-Kolleg und die Leiterin oder der Leiter
des Oberstufen-Kollegs nehmen an den Sitzungen
des Beirats beratend teil.

(7) Der Beirat wählt als Vorstand eine Vorsitzende
oder einen Vorsitzenden sowie eine Stellvertreterin
oder einen Stellvertreter aus seiner Mitte.

(8) Der Beirat tagt in der Regel einmal im Semester.

§ 10§ 10§ 10§ 10
Änderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und Benutzungsordddd----

nungnungnungnung

Änderungen der Verwaltungs- und Benutzungsord-
nung werden nach Anhörung der Wissenschaftli-
chen Einrichtung Oberstufen-Kolleg von der Fakul-
tätskonferenz der Fakultät für Pädagogik beschlos-
sen.

§ 11§ 11§ 11§ 11
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Verwaltungs- und Benutzungsordnung tritt
am Tag nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungs-
blatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekannt-
machungen - in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Pädagogik der Universität
Bielefeld vom 6. Juni 2007.

Bielefeld, den1. August 2007

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


